
 

 

 
REGLEMENT ÜBER DEN VERBANDSINTERNEN DATENSCHUTZ 

 
 
1. Mit diesem Reglement schafft der BKFV Klarheit über die Verwendung bzw. Weitergabe von 

Adressen seiner Mitglieder und der ihm angeschlossenen Vereine. Es ist für den Vorstand ver-
bindlich. 
 

2. Die Adressen von Mitgliedern der angeschlossenen Vereine werden grundsätzlich niemanden 
bekanntgeben. Die Adressen werden auf Gesuch hin dem schweizerischen Fischerei-Verband 
und der schweizerischen Fischereizeitschrift "Petri Heil" zur Verfügung gestellt, mit der Auflage, 
sie ausschliesslich für den nachgesuchten Zweck zu verwenden und nach gemachtem 
Gebrauch zu vernichten. 
 

3. Das Adressverzeichnis des BKVF, welches die Adressen der Vereinsvorstände, der Pachtver-
einigungen, der Ehrenmitglieder des BKFV, des schweizerischen Fischereiverbandes und di-
verser Amtsstellen enthält, wird jedem Interessierten auf Verlangen abgegeben. Ist zu befürch-
ten, ein Interessent könnte das Verzeichnis missbrauchen, so wird es nicht abgegeben. 

 
Beschlossen durch die 102. Delegiertenversammlung vom 14. 3.1992 in Wangen an der Aare. 
 
 
 
 

R E G L E M E N T 
 

Kampffonds 
 
 
1 Unter dem Namen "Kampffonds" führt der BKFV im Sinne seines Delegiertenversammlungsbe-

schlusses vom 27. Februar 1966 einen Fonds. Dieser dient ausschliesslich der Erhaltung der 
bernischen Gewässer inklusive der Grenzgewässer. 
 

2 Der Fonds wird geäufnet durch 
- von der Delegiertenversammlung beschlossenen Beiträgen 
- Sonderspenden und Vermächtnissen 
- Zinsen und Verrechnungssteuerrückerstattungen. 
 

3 Die Verwaltung und Rechnungsführung erfolgt durch die von der Delegiertenversammlung be-
stellten Vorstandsorgane. Es ist eine separate Rechnung zu führen; diese ist mit der ordentli-
chen Verbandsrechnung durch die von der Delegiertenversammlung gewählten Revisoren zu 
prüfen. 
 

4 Die Ausgabenkompetenz steht grundsätzlich der Delegiertenversammlung zu. Die Vorstands-
kompetenz des BKFV beträgt Fr. 10'000.-- je Einzelfall. Entsprechende Beschlüsse sind in den 
Sitzungsprotokollen aufzuführen. Über die gesamt Tätigkeit betreffend den Kampffonds ist im 
Jahresbericht zu orientieren. 
 

5 Über Änderungen der Zweckbestimmung und Aufhebung des Fonds entscheidet die Delegier-
tenversammlung. 

 
Beschlossen durch die Delegiertenversammlung vom 28. Februar 1976 in Büren a.A. 
 
Revidiert an der 101. HV vom 15. März 1991. 
 
 


